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BASICS ZUR ANERKENNUNG VON 

STUDIENLEISTUNGEN 
 

„Die vollständige und automatische Anerkennung aller während eines Studien- oder Prakti-

kumsaufenthalts im Ausland erfolgreich erbrachten Leistungspunkte zu gewährleisten“ ist ei-

nes der Kernprinzipien des Erasmus+ Programms. Mit der Unterzeichnung der Erasmus+ 

Charta für die Hochschulbildung (ECHE) haben sich die teilnehmenden Hochschulen dieser 

Vorgabe verpflichtet. Umkehrt heißt dies, dass jedem Erasmus+ Studierenden das Recht auf au-

tomatische Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen zusteht. Die anerkann-

ten Leistungen müssen im Transcript of Records bzw. einem Diploma Supplement dokumen-

tiert werden. 

 

Damit der Prozess der automatischen Anerkennung nach einer Auslandsmobilität reibungslos 

funktioniert, bedarf es einiger Vorbereitungen und Mitwirkungspflichten seitens der Studie-

renden.  

 

Vor Beginn der Mobilität muss das (digitale) Learning oder Traineeship Agreement für Stu-

dien- oder Praktikumsaufenthalte zwischen den Studierenden, der Heimathochschule sowie 

der Gasthochschule oder dem aufnehmenden Unternehmen unterzeichnet werden. Das Agree-

ment bildet das Studien- oder Praktikumsvorhaben der Studierenden an der Gastinstitution ab 

und stellt mit der gegenseitigen Genehmigung die Anerkennung der im Ausland erzielten Lern-

ergebnisse sicher. Zudem ist es wichtig, sich vor dem Auslandsaufenthalt bei der verantwortli-

chen Stelle der Heimathochschule über gültige Vorgaben zur Anerkennung zu informieren. Die 

NA DAAD stellt dafür hier eine Übersicht mit Verantwortlichen für die Erasmus+ Hochschul- 

und Projektkoordination zur Verfügung.   

 

WICHTIG | Auch während des Auslandsaufenthalts ist es sinnvoll, in Kontakt mit der Heimat-

hochschule zu bleiben. Änderungen im Learning oder Traineeship Agreement sind auch wäh-

rend des Auslandsaufenthaltes erlaubt, sollten aber mit der Heimathochschule geklärt werden. 

Bei Fragen bezüglich der Anerkennung sollte die direkte Kontaktperson bzw. Anlaufstelle an 

der Heimathochschule kontaktiert werden.  

 

Zusätzlich zur Anerkennung der ECTS an der Heimathochschule besteht die Möglichkeit, über 

das Europass Portal, Leistungen im Europass Diploma Supplement eintragen zu lassen.  

Das Europass Portal stellt Studierenden eine sichere Plattform für die Selbstverwaltung persön-

licher Kompetenzen sowie für Karriereplanung und Bewerbung zur Verfügung. Das Europass 

Diploma Supplement ist ein Diplomzusatz für Studierende, welcher ein klares Bild der erworbe-

nen Fähigkeiten vermittelt und Hochschulabschlüsse europaweit verständlich und vergleichbar 

macht. 
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HINWEIS | Sollten Leistungen trotz Erfüllung der studentischen Mitwirkungspflichten nicht 

anerkannt worden sein, ist die erste Anlaufstelle bei Schwierigkeiten oder Beschwerden die di-

rekte Kontaktperson bzw. Anlaufstelle der Heimathochschule. Dabei trägt laut der Lissabon 

Konvention die Hochschule im Fall einer Ablehnung die Beweislast und muss eweisen, dass 

ein wesentlicher Unterschied zwischen den erworbenen Kompetenzen und den zu erwer-

benden Kompetenzen besteht. Sollte eine Klärung trotz beidseitiger Bemühungen nicht 

möglich sein, kann eine Kontaktaufnahme mit der NA DAAD erfolgen.   

ERASMUS-  
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